
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachtrag 13 zu Weisungen über 

Buchführung und Geldverkehr  

der Ausgleichskassen (WBG) 
 
 
 
Stand 1. Januar 2018 
 
 
 

 

318.103 d WBG  
 
10.17 



2 von 2 

EDI BSV  Weisungen über Buchführung und Geldverkehr der Ausgleichskassen (WBG) 

Gültig ab 01.01.2018 318.103. d 

Vorbemerkung zum Nachtrag 13, gültig ab 1. Januar 2018 

 
Folgende Konten wurden eröffnet 
 
 
Für die Verbuchung im Bereich der Alternativlösung zur Zahlungsanweisung 
(Siehe auch AHV-Mitteilung Nr. 397)  

 
AHV 212.3520 Kosten für Zahlungen am W ohnsitz (per Einschreiben) 

IV 213.3520 Kosten für Zahlungen am W ohnsitz (per Einschreiben) 
EL 480 / 910.5315 Kosten für Zahlungen am W ohnsitz (per Einschreiben) 

 
 
Für die Verbuchung in der Bestandesrechnung der IV-Durchführungsstellen 

 
  300.1000 Kasse 
  300.1011 Post 
  300.1020 Bank 
  300.1400 Termin- und Festgelder 
  300.1440 Anteilscheine (inkl. Fonds-Anteile) 
  300.2500 Rückstellungen Verwaltungsrechnung 

 


